
 

 

AUSGABE 3/2020 

Newsletter für Betriebsräte 

 

 

 

Auskunftsanspruch nach dem Ent-

gelttransparenzgesetz für Arbeitneh-

mer/innen ist unionsrechtskonform 

weit auszulegen. 

BAG, Urteil vom 25.06.2020 - 8 AZR 

145/19 - 

  

Nach dem Entgelttransparenzgesetz 

(EntgTranspG) haben Arbeitneh-

mer/innen zur Überprüfung der Ein-

haltung des Entgeltgleichheitsgebots 

einen Auskunftsanspruch. Im Einzel-

fall können aber auch arbeitneh-

merähnliche Personen im Sinne des 

innerstaatlichen Rechts Arbeitnehmer 

im Sinne des EntgTranspG sein. 

 

Die Entscheidung 

Die Klägerin ist für die Beklagte - eine 

Fernsehanstalt des öffentlichen Rechts - 

tätig. Seit Juli 2011 befindet sie sich in ei-

nem unbefristeten Vertragsverhältnis, 

nach dem sie "bis auf weiteres" als freie 

Mitarbeiterin gemäß einem bei der Be-

klagten geltenden Tarifvertrag beschäf-

tigt wird und eine Tätigkeit als "Redakteu-

rin mit besonderer Verantwortung" aus-

übt. Aufgrund rechtskräftiger Entschei-

dung des Landesarbeitsgerichts steht 

fest, dass die Klägerin nicht Arbeitneh-

merin im Sinne des innerstaatlichen 

Rechts ist.  

 

Die Klägerin begehrte vom Personalrat 

Auskunft nach § 10 Abs. 1 EntgTranspG. 

Dieser antwortete nach Rücksprache mit 

der Personalabteilung der Beklagten, 

dass die Klägerin als freie Mitarbeiterin 

nicht unter das Entgelttransparenzgesetz 

falle und deshalb keinen Auskunftsan-

spruch habe. 

 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-

denburg hat die Klage der Klägerin abge-

wiesen.  

 

Im Revisionsverfahren hat das BAG fest-

gestellt, dass die Klägerin von der Be-

klagten nach § 10 Abs. 1 EntgTranspG 

Auskunft über die Kriterien und Verfah-

ren der Entgeltfindung verlangen kann, 
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da sie als freie Mitarbeiterin der Beklag-

ten "Arbeitnehmerin" im Sinne von § 5 

Abs. 2 Nr. 1 EntgTranspG und damit Be-

schäftigte im Sinne von § 10 Abs. 1 S. 1 

EntgeltTranspG ist. Die Begriffe "Arbeit-

nehmerin" und "Arbeitnehmer" in § 5 

Abs. 2 Nr. 1 EntgTranspG sind unions-

rechtskonform in Übereinstimmung mit 

dem Arbeitnehmerbegriff der Richtlinie 

2006/54/EG weit auszulegen, da es an-

derenfalls an einer Umsetzung der Best-

immungen dieser Richtlinie zum Verbot 

der Diskriminierung beim Entgelt und zur 

entgeltbezogenen Gleichbehandlung 

männlicher und weiblicher Arbeitnehmer 

bei gleicher oder als gleichwertig aner-

kannter Arbeit im deutschen Recht fehlen 

würde. Eine - zwingend erforderliche - 

ausreichende Umsetzung ist bislang we-

der im Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG) noch ansonsten erfolgt. 

Erst das Entgelttransparenzgesetz ent-

hält Bestimmungen, die auf die Umset-

zung der Vorgaben der Richtlinie 

2006/54/EG zur Entgeltgleichheit gerich-

tet sind. 

 

Praxistipp 

Als Betriebsrat ist es das Bestreben, 

möglichst gute und sichere Arbeitsplätze 

im Betrieb zu unterstützen. Die Diskrimi-

nierung von männlichen und weiblichen 

Arbeitnehmern beim Entgelt steht die-

sem Ansinnen entgegen. Hier ist es von 

Bedeutung, sämtliche Arbeitnehmer/in-

nen über ihre Rechte zu informieren, um 

diesbezügliche Ungleichbehandlungen 

aufzudecken. Der Arbeitgeber sollte sich 

diesem Anspruch nicht entziehen kön-

nen, nur weil er viele arbeitnehmerähnli-

che Arbeitsverhältnisse unterhält. Sofern 

im Betrieb z.B. „freie Mitarbeiter“ be-

schäftigt werden, kann die Interessenver-

tretung im Einzelfall prüfen, ob auch die-

sen Mitarbeitern ein Auskunftsanspruch 

zusteht. Hierbei können sowohl die Ge-

werkschaft, als auch die den Betriebsrat 

betreuenden Rechtsanwälte unterstüt-

zen.

 

 

Verfall des Urlaubs bei Krankheit - Gilt 

die 15-Monatsfrist auch bei unterlas-

sener Mitwirkung des Arbeitgebers?  

 

Zur Klärung der Frage, ob und unter wel-

chen Voraussetzungen der Anspruch auf 

bezahlten Jahresurlaub einer im Verlauf 

des Urlaubsjahres arbeitsunfähig er-

krankten Arbeitnehmerin bei seither un-

unterbrochen fortbestehender Arbeitsun-

fähigkeit 15 Monate nach Ablauf des Ur-

laubsjahres oder ggf. zu einem späteren 

Zeitpunkt verfallen kann, hat der Neunte 
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Senat des BAG ein Vorabentscheidungs-

ersuchen an den Gerichtshof der Euro-

päischen Union gerichtet.  

 

Die bei der Beklagten beschäftigte Klä-

gerin ist seit ihrer Erkrankung im Verlauf 

des Jahres 2017 durchgehend arbeitsun-

fähig. Von ihrem Urlaub für das Jahr 

2017 nahm sie 14 Urlaubstage nicht in 

Anspruch. Die Beklagte hatte die Kläge-

rin weder aufgefordert, ihren Urlaub zu 

nehmen, noch darauf hingewiesen, dass 

nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des 

Kalenderjahres oder Übertragungszeit-

raums verfallen kann. Mit der Klage be-

gehrt die Klägerin festzustellen, dass ihr 

die restlichen 14 Urlaubstage aus dem 

Kalenderjahr 2017 weiterhin zustehen. 

Sie hat die Auffassung vertreten, der Ur-

laub sei nicht verfallen, weil die Beklagte 

es unterlassen habe, sie rechtzeitig auf 

den drohenden Verfall hinzuweisen. Die 

Beklagte hat geltend gemacht, der Ur-

laubsanspruch aus dem Jahr 2017 sei 

spätestens mit Ablauf des 31.03.2019 er-

loschen. 

 

Die Vorinstanzen haben die Klage abge-

wiesen. Für die Entscheidung, ob der Ur-

laub der Klägerin aus dem Jahr 2017 am 

31.03.2019 oder ggf. zu einem späteren 

Zeitpunkt verfallen ist, kommt es für den 

Neunten Senat auf die Auslegung von 

Unionsrecht an, die dem Gerichtshof der 

Europäischen Union vorbehalten ist. 

Nach § 7 Abs. 3 BUrlG muss Urlaub im 

laufenden Kalenderjahr gewährt und ge-

nommen werden. Eine Übertragung des 

Urlaubs auf die ersten drei Monate des 

folgenden Kalenderjahres ist nur statt-

haft, wenn dringende betriebliche oder in 

der Person des Arbeitnehmers liegende 

Gründe dies rechtfertigen. Diese Bestim-

mung hat der Neunte Senat des BAG 

verschiedentlich unionsrechtskonform 

ausgelegt. 

 

Im Anschluss an die Entscheidung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union 

vom 06.11.2018 (- C-684/16 - [Max-

Planck-Gesellschaft zur Förderung der 

Wissenschaften]) zu Art. 7 RL 

2003/88/EG (Arbeitszeitrichtlinie) sowie 

zu Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union hat der 

Neunte Senat erkannt, dass der An-

spruch auf den gesetzlichen Mindestur-

laub grundsätzlich nur dann nach § 7 

Abs. 3 BUrlG am Ende des Kalenderjah-

res oder eines zulässigen Übertragungs-

zeitraums erlischt, wenn der Arbeitgeber 

den Arbeitnehmer zuvor konkret aufge-

fordert hat, seinen Urlaub rechtzeitig im 

Urlaubsjahr zu nehmen, und ihn darauf 

hingewiesen hat, dass dieser anderen-

falls verfallen kann, und der Arbeitneh-

mer den Urlaub dennoch aus freien Stü-

cken nicht genommen hat (vgl. dazu 

Pressemitteilung des BAG Nr. 9/19 vom 

19.02.2019). 
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Für den Fall, dass der Arbeitnehmer im 

Urlaubsjahr aus gesundheitlichen Grün-

den an seiner Arbeitsleistung gehindert 

war, versteht der Neunte Senat § 7 Abs. 

3 BUrlG nach Maßgabe der Entschei-

dung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union vom 22.11.2011 (- C-214/10 - 

[KHS]) außerdem dahin, dass gesetzli-

che Urlaubsansprüche bei fortdauernder 

Arbeitsunfähigkeit 15 Monate nach dem 

Ende des Urlaubsjahres erlöschen (vgl. 

dazu Pressemitteilung des BAG Nr. 

56/12 vom 07.08. 2012).  

 

Für die Entscheidung des Rechtstreits 

bedarf es nunmehr einer Klärung durch 

den Gerichtshof der Europäischen 

Union, ob das Unionsrecht den Verfall 

des Urlaubsanspruchs nach Ablauf die-

ser 15-Monatsfrist oder ggf. einer länge-

ren Frist auch dann gestattet, wenn der 

Arbeitgeber im Urlaubsjahr seine Mitwir-

kungsobliegenheiten nicht erfüllt hat, ob-

wohl der Arbeitnehmer den Urlaub bis 

zum Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zumin-

dest teilweise hätte nehmen können.  

 

BAG, Beschluss vom 07.07.2020 - 9 AZR 

401/19 (A) – 

Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm, 

Urteil vom 24. Juli 2019 - 5 Sa 676/19 - 

 

 

 

 

 

Betriebsvereinbarung - Inkrafttreten 

in Abhängigkeit von einem Beleg-

schaftsquorum   

BAG, Beschluss vom 28.07.2020 - 1 

ABR 4/19 

 

Arbeitgeber und Betriebsrat können 

die Geltung einer Betriebsvereinba-

rung nicht davon abhängig machen, 

dass die betroffenen Arbeitnehmer zu-

stimmen. 

 

Die Entscheidung  

Die Arbeitgeberin schloss 2007 mit dem 

in ihrem Betrieb gebildeten Betriebsrat 

eine Betriebsvereinbarung zu variablen 

Vergütungsbestandteilen der im Lager 

beschäftigten Arbeitnehmer. Diese sollte 

unter der Bedingung in Kraft treten, dass 

ihr "80 % der abgegebenen Stimmen" 

der in ihren Geltungsbereich fallenden 

Arbeitnehmer bis zum Ablauf einer von 

der Arbeitgeberin gesetzten Frist "einzel-

vertraglich" schriftlich zustimmen. Für 

den Fall eines Unterschreitens des Zu-

stimmungsquorums konnte die Arbeitge-

berin "dies" dennoch für ausreichend er-

klären. Der Betriebsrat hat die Unwirk-

samkeit der Betriebsvereinbarung gel-

tend gemacht. 
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Die Vorinstanzen haben das Begehren 

abgewiesen. Die Rechtsbeschwerde des 

Betriebsrats hatte vor dem Ersten Senat 

des BAG Erfolg. Die normative Wirkung 

einer Betriebsvereinbarung kann nicht 

von einem Zustimmungsquorum der Be-

legschaft abhängig gemacht werden. 

Eine solche Regelung widerspricht den 

Strukturprinzipien der Betriebsverfas-

sung. Danach ist der gewählte Betriebs-

rat Repräsentant der Belegschaft. Er wird 

als Organ der Betriebsverfassung im ei-

genen Namen kraft Amtes tätig und ist 

weder an Weisungen der Arbeitnehmer 

gebunden noch bedarf sein Handeln de-

ren Zustimmung. Eine von ihm abge-

schlossene Betriebsvereinbarung gilt 

kraft Gesetzes unmittelbar und zwin-

gend. Damit gestaltet sie unabhängig 

vom Willen oder der Kenntnis der Par-

teien eines Arbeitsvertrags das Arbeits-

verhältnis und erfasst auch später eintre-

tende Arbeitnehmer. Das schließt es aus, 

die Geltung einer Betriebsvereinbarung 

an das Erreichen eines Zustimmungs-

quorums verbunden mit dem Abschluss 

einer einzelvertraglichen Vereinbarung 

mit dem Arbeitgeber zu knüpfen. 
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